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Die Einigung auf einen Manteltarifvertrag im Bereich Luft- und Flughafensi-
cherheit ist nach langen und schwierigen Verhandlungen erreicht. Vertreter 
des dbb und der Arbeitgeber-Tarifgemeinschaft aus Bundesverband der Si-
cherheitswirtschaft (BDSW), FraSec GmbH und FIS GmbH haben den Tarifver-
trag am 8. November 2013 unterzeichnet. Der Manteltarifvertrag regelt die 
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Bereich Aviation Security bundes-
weit einheitlich. „Der Manteltarifvertrag bedeutet mehr Sicherheit für die 
Kolleginnen und Kollegen“, bewertete Willi Russ, Zweiter Vorsitzender und 
Fachvorstand Tarifpolitik des dbb, den Abschluss. „Mit den bundesweit ein-
heitlichen Regelungen gehören Wettbewerbsvorteile auf Kosten der Beschäf-
tigten bei der Auftragsvergabe der Vergangenheit an.“ Der nun gefundene 
Kompromiss enthält zahlreiche Verbesserungen für die Beschäftigten. Teil-
weise werden noch Verhandlungen zur Überleitung in den neuen Tarifvertrag 
geführt, etwa bei der FraSec GmbH. 
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Unterzeichnung des Manteltarifvertrags am 8. November 2013, v.l.n.r.: Dr. Harald Olschok (Hauptgeschäftsführer BDSW), Claudia Uhe (Vorsit-
zende der Geschäftsführung FraSec), Willi Russ (Zweiter Vorsitzender und Fachvorstand Tarifpolitik dbb), Rainer Friebertshäuser (Geschäftsführer 
und Arbeitsdirektor FraSec)
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Urlaub

Die Beschäftigten haben, bezogen auf eine Fünftagewoche, zukünftig folgenden Anspruch 
auf Erholungsurlaub:

 26 Arbeitstage bei Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren
 28 Arbeitstage bei Betriebszugehörigkeit von 3 bis 4 Jahren
 30 Arbeitstage bei Betriebszugehörigkeit ab 5 Jahren

In den Betrieben, in denen nicht in einer Fünftagewoche gearbeitet wird, erfolgt die Berech-
nung des Urlaubsanspruchs nach der folgenden Formel: Urlaubstage in Fünftagewoche x 
Jahresarbeitstage / 260. 
Wo ein höherer Urlaubsanspruch besteht, bleibt dieser als Besitzstand erhalten. Für Arbeit 
an Heiligabend und Silvester wird zusätzlich je ein halber Urlaubstag gewährt.

Arbeitszeit

Die regelmäßige Arbeitszeit für Vollzeitbeschäftigte nach § 5 Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG) 
beträgt durchschnittlich 160 Stunden monatlich. Eine individuelle höhere Arbeitszeit bleibt 
als Besitzstand erhalten. Vollzeitbeschäftigte in den Bereichen §§ 8, 9 LuftSiG, Service- und 
Fluggastdienste sowie Verwaltungsangestellte arbeiten im Durchschnitt regelmäßig 174 
Stunden monatlich. Die Höchstarbeitszeit beträgt 208 Stunden im Monat. 

Ausnahmen vom Arbeitszeitgesetz sind künftig nur bei Einigung der Betriebsparteien durch 
Betriebsvereinbarung möglich. Arbeitszeitkonten werden betrieblich ausgestaltet. Teilzeit-
beschäftigte, die in den letzten zwölf Monaten vor Inkrafttreten des Tarifvertrags ihre ver-
einbarte Arbeitszeit überschritten haben, haben grundsätzlich einen Anspruch auf Erhö-
hung ihrer Arbeitszeit. Kurzeinsätze werden durch einen Mindestvergütungsanspruch von 
4 Stunden reguliert. 

Wegezeiten

In einer Niederschriftserklärung zum Tarifvertrag haben die Tarifparteien vereinbart, dass sie 
gemeinsam eine Regelung zum Thema Wegezeiten finden wollen. Der dbb strebt einen Aus-
gleich für die Zeiten an, die die Beschäftigten außerhalb ihrer Arbeitszeit zu und von ihrem 
Einsatzort am Flughafen zurücklegen müssen.

Entgelt und Sonderzahlungen

Für die Entgeltbedingungen, beispielsweise Zeitzuschläge, wird ein separater Entgeltrah-
mentarifvertrag verhandelt. Bereits im Manteltarifvertrag wurde vereinbart, dass alle Be-
schäftigten künftig Anspruch auf ein monatliches Regelentgelt und damit auf ein plan-
bares monatliches Einkommen haben. Im Krankheitsfall wird das monatliche Regelentgelt 



db
b 

ak
tu

el
l

voll weitergezahlt. Bei Arbeitsunfähigkeit durch Arbeitsunfall sowie während des Urlaubs 
wird zusätzlich der Durchschnitt der in den vorangegangenen zwölf Monaten gezahlten Zu-
schläge fortgezahlt.

Darüber hinaus wurden die folgenden Sonderleistungen festgeschrieben:

 Jahressonderzahlung: 25 Prozent des Regelentgelts, je zur Hälfte ausgezahlt im Mai 
 und November; höhere Ansprüche bleiben erhalten

 Prämienleistung: 2,20 Euro je Anwesenheits- oder Urlaubstag, maximal jedoch 44 Euro 
 netto im Monat, die auf einer Shopping-Card oder Warenwertkarte gutgeschrieben 
 werden, soweit kein Anspruch auf ein Job-Ticket oder Fahrgeld besteht; höhere 
 Ansprüche bleiben erhalten

 Betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss
 Jubiläumsgeld: 250 Euro nach 10 Jahren Betriebszugehörigkeit, 750 Euro nach 25 Jahren
 Sterbegeld: Entgelt für den laufenden und den folgenden Monat

Auftragswechsel 

Eine deutliche Verbesserung bringt der Manteltarifvertrag außerdem bei der Neuvergabe 
eines Auftrags. Der neue Auftragnehmer muss den Beschäftigten im Rahmen des ausge-
schriebenen Auftrags ein Vertragsangebot auf der Basis der bisherigen Arbeitsbedingungen 
unterbreiten. Dabei kann er nur dann eigenes Personal vorrangig einsetzen, wenn dieses be-
reits am Flughafen beschäftigt ist. 

Weiterbildung und Einsatzverbot

Angeordnete Weiterbildungs-, Schulungs- und Nachschulungsmaßnahmen gelten als Ar-
beitszeit und sind dementsprechend zu vergüten. Der Arbeitgeber trägt außerdem die Kosten  
der Maßnahmen. Bei einem dauerhaften Einsatzverbot ist der Arbeitgeber verpflichtet, im 
Rahmen des betrieblichen Bedarfs zunächst nach alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten 
zu suchen, auch wenn diese zusätzliche Qualifizierungen notwendig machen. Bei zeitwei-
sem Einsatzverbot muss der Arbeitgeber ebenfalls nach alternativen Beschäftigungsmög-
lichkeiten suchen oder betriebliche Regelungen, beispielsweise zum Urlaubsabbau oder zu 
Arbeitgeberdarlehen, vereinbaren.

Sonstige Regelungen und Laufzeit

Darüber hinaus enthält der Manteltarifvertrag unter anderem Regelungen zu bezahlter Ar-
beitsbefreiung, Kündigungsfristen, Arbeitszeugnis, Einsicht in die Personalakten und Chan-
cengleichheit von Frauen und Männern. Der Tarifvertrag tritt zum 1. September 2013 in 
Kraft und wirkt ab dem 1. Januar 2014. Die Regelungen haben eine Mindestlaufzeit bis zum 
31. Dezember 2018. 
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hafensicherheit als Verhandlungspartner etabliert. Der Manteltarifvertrag war für uns aber 
nur der erste Schritt. Verbesserte Entgeltrahmenregelungen müssen nun folgen. Außerdem 
stehen in einigen Bundesländern Verhandlungen über Entgelterhöhungen an. Auch dort 
setzt sich der dbb dafür ein, dass die verantwortlichen Tätigkeiten im Sicherheitsbereich an-
gemessen honoriert werden!“

dbb und komba helfen!
Als Mitglied der Kommunalgewerkschaft komba ist Ihnen eine fachkompetente Vertre-
tung Ihrer Interessen ebenso sicher wie die sachkundige Beratung bei Problemen am Ar-
beitsplatz. Ihre ehrenamtlichen komba Kolleginnen und Kollegen kennen die Fragen und 
Probleme in den Kommunen und Betrieben, denn sie arbeiten selber dort. Rechtsberatung 
und Rechtsschutz durch Spezialisten, Informationen und Seminarangebote sind nur einige 
weitere Leistungen. komba ist die Kommunalgewerkschaft der kurzen Wege:
Ob nun zu der Kommunal- und Landespolitik, den kommunalen Arbeitgebern, zu den Be-
trieben oder zu Ihnen. Aber das ist noch nicht alles: Der dbb tritt als eigenständiger Tarif-
partner machtvoll den Arbeitgebern von Bund, Ländern und Kommunen gegenüber – und 
setzt, wenn es sein muss, Forderungen auch mit Streiks durch.

komba und dbb zusammen bieten also beides: Individuelle, praxisbezogene Hilfe und Un-
terstützung im beruflichen Alltag genau so wie eine konsequente, kämpferische Interes-
senvertretung auf höchster Ebene.

Nähe ist unsere Stärke – und unsere Stärke ist Ihnen nah.
Weitere Informationen: www.komba.de

Name

Vorname

Geb.-Datum

Straße

PLZ/Ort

E-Mail

Zutreffendes bitte ankreuzen

  Beamter / Beamtin  in Ausbildung

  Arbeitnehmer/in  im Ruhestand

  Allg. Verw.-Dienst  techn. Dienst   Fahrdienst

  Erziehungsdienst   Pflegedienst   Feuerwehr

  andere Berufsgruppe

Bes./Entgeltgruppe

  Teilzeit, Stunden

Dienstherr / Arbeitgeber

Amt / Dienststelle / Betrieb

Gewerkschaftsmitglied bei

von  bis  

komba gewerkschaft, Tarifkoordination
Norbertstraße 3, 50670 Köln, Telefon: 02 21. 91 28 52 - 0, Fax: 02 21. 91 28 52 - 5
E-Mail: bund@komba.de, Internet: www.komba.de

Datum / Unterschrift

 Ich möchte zunächst komba-Informationsmaterial erhalten.

 Ich möchte ab                                          komba-Mitglied werden.

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten, die zur Erfüllung der Auf-
gaben und Zwecke der komba und ihrer Mitgliedsverbände notwendig sind, einverstanden.


